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RS OGH 1977/10/4 1Ob20/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1977

Norm

ABGB §1317

PostG §31

PostG §40

AHG §1 Cd1a

AHG §1 Cd10

Rechtssatz

Die Haftungsbeschränkungen der Post nach den §§ 31  PostG gelten nur für Unzukömmlichkeiten oder Fehler bei

Erfüllung der der Post nach dem Postgesetz und der Postordnung bei der Postbeförderung gegenüber dem Absender

obliegenden P ichten, daher auch in jenem Fall, in dem das Gericht Absender und die dem Gesetz gemässe Zustellung

nicht nur eine öffentlich-rechtliche, sondern auch eine Pflicht dem Absender gegenüber war.
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